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(54) Bodenbelag umfassend miteinander verbindbare Bodenplatten

(57) Die Erfindung betrifft einen Bodenbelag, um-
fassend Bodenplatten (10), die an ihren Kanten
(28,32,40) über Nut-Feder-Verbindungen (12,14,16)
verbindbar sind, wobei die Nut (12) zwischen einer obe-
ren und unteren Lippe (24,25) angeordnet ist. Um ein

einfaches und sicheres Verbinden der Bodenplatten
ohne Schwenkbewegung zu ermöglichen ist der Boden-
belag dadurch gekennzeichnet, dass die an der Unter-
seite der oberen Lippe (24) gebildete obere Nutwand
(22) zumindest teilweise gegenüber der Horizontalen
geneigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Bo-
denbelag bestehend aus miteinander verbindbaren,
insbesondere mehrschichtigen Bodenplatten. Der
Grundkörper der Platte besteht dabei regelmäßig aus
einem Material auf Holzbasis und ist z. B. aus einer
Holzfaser- oder Hartfaserplatte gebildet. Er trägt in der
Regel, aber nicht zwangsläufig eine obere Deckschicht
aus Linoleum, Holz, Kunststoff oder Kork, je nach ge-
wünschtem Erscheinungsbild.
[0002] Derartige Platten haben in der Regel eine
rechteckige, meist quadratische Form wobei an zwei
benachbarten um 90° versetzten Kanten zwei Federn
angeordnet sind und an den beiden anderen Kanten
zwei korrespondierende Nuten. Eine derartige Nut/Fe-
der-Verbindung, wie sie z. B. in der US 4,426,820 und
in der WO 97/47834 gezeigt ist, umfasst einen Nut/Fe-
dermechanismus der es erfordert, dass die Bodenplat-
ten geneigt an die bereits verlegten Platten angesetzt
und dann durch eine Schwenkbewegung in die Horizon-
tale in die benachbarte bereits verlegte Platte eingera-
stet werden. Das Nut/Feder-System stellt so zwar eine
sichere und enge Verbindung der miteinander verbun-
denen Bodenplatten sicher; das Einschieben der Bo-
denplatten z. B. in gleichzeitig zwei Kanten von zwei be-
reits verlegten Bodenplatten gestaltet sich jedoch
schwieriger, weil man hier die einzusetzende Boden-
platte nicht in der geforderten Weise in die Raststellung
einschwenken kann.
[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine sichere und feste Verbindung zwischen den
Platten herzustellen, ohne die Bodenplatten beim Ein-
setzen verschwenken zu müssen.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch einen Bodenbelag mit den Merkmalen des An-
spruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0005] Erfindungsgemäß ist zumindest die Oberseite
der Nut gegenüber der Horizontalen geneigt, wobei sie
von der Außenkante der Bodenplatte aus schräg z. B.
nach oben innen verläuft. Auf diese Weise kann eine mit
bereits verlegten Bodenplatten zu verbindende Boden-
platte durch leichtes Anheben mit ihrer Nut auf die
schräg nach oben geneigte Feder gehoben und durch
Andrücken gegen die bereits verlegte Bodenplatten in
eine feste Verbindungsstellung gebracht werden.
[0006] Die Oberseite der Nut kann auch schräg nach
unten innen verlaufen. In diesem Fall wird eine mit be-
reits verlegten Bodenplatten zu verbindende Bodenplat-
te durch leichtes Anheben mit ihrer Feder in die schräg
nach unten geneigte Nut der bereits verlegten Boden-
platte gehoben und durch Andrücken in eine feste Ver-
bindungsstellung gebracht.
[0007] Durch die quer verlaufende Nut und Feder wird
eine hohe Festigkeit gegen Querzug der Bodenplatten
erzielt. Vorzugsweise sind hierzu sowohl die an der Un-
terseite der oberen Nutlippe verlaufende obere Nut-

wand als auch die an der Oberseite der unteren Lippe
verlaufende untere Nutwand in gleicher Weise geneigt
ausgebildet, so dass diese Nutwände sich vorzugswei-
se parallel zueinander erstrecken.
[0008] Es ist nicht notwendig, dass die gesamte obere
Nutwand geneigt verläuft. Es ist für den angestrebten
Zweck bereits ausreichend wenn z. B. ein Teil der obe-
ren Nutwand horizontal, d. h. gerade verläuft und ledig-
lich ein Teilbereich von der Außenkante der Bodenplatte
z. B. nach innen oben geneigt ist. Auf diese Weise läßt
sich auch mit einem geringeren Anheben der Platte eine
schlüssig anliegende Verbindung der Bodenplatten si-
cherstellen.
[0009] Wenn eine Bodenplatte an zwei bereits verleg-
te Bodenplatten anzusetzen ist, d. h. gleichzeitig an
zwei benachbarte, in der Regel um 90° gegeneinander
versetzte Kanten, dann kann die Bodenplatte zumindest
nach dem Einklinken an die erste Bodenplatte nicht
mehr angehoben werden. Hier ist es dann vorteilhaft,
wenn die eine der beiden Federn, die an benachbarten
um 90° versetzten Kanten angeordnet sind, an ihrer
Oberkante gegensinnig zur Steigung der Federobersei-
te abgeschrägt ist. Dies erlaubt es dann, dass die Bo-
denplatte in liegender Position in die bereits verlegte Bo-
denplatte eingeschoben werden kann, wobei ggf. die
neue Bodenplatte durch leichte Schläge mit dem Gum-
mihammer in eine dichte Anlage mit den bereits verleg-
ten Bodenplatten gebracht werden kann.
[0010] Vorzugsweise weist die untere Nutwand, die
an der Oberseite der unteren Lippe gebildet ist, wenig-
stens eine Ausnehmung auf, die als Rastaufnehmung
für die Nut/Feder-Verbindung dient. Die zugehörige Fe-
der hat an ihrer Unterseite einen entsprechend ausge-
bildeten komplementären Vorsprung. Die der Kante zu-
gewandte Rastfläche der Ausnehmung hat dabei vor-
zugsweise eine geringere Neigung als die obere Nut-
wand, vorzugsweise ist sie horizontal ausgerichtet. Die-
se Ausführungsform ermöglicht eine sichere Rastver-
bindung der Platten in Montagestellung. Dieses Einra-
sten der beiden vorzugsweise horizontalen Flächen
wird dadurch ermöglicht, dass die beiden Nutlippen ela-
stisch sind, daher beim Einführen nach außen gebogen
werden und beim Einrasten wieder in die Ausgangsstel-
lung zurückfedern.
[0011] Die zusammengefügten Paneele können
durch leichtes nach oben Schwenken und Ziehen auch
wieder ausrasten und die Nut und Federverbindung
kann dadurch gelöst werden. Der Boden ist mehrfach
verlegbar.
[0012] Vorzugsweise wird die Bodenplatte im Gegen-
satz zu bekannten Systemen derart verlegt, dass die zu
verlegende Bodenplatte mit ihrer Nut in die Feder einer
bereits verlegten Bodenplatte eingeschoben wird. Dies
vereinfacht die Montage der Bodenplatten zu einem zu-
sammenhängenden Bodenbelag.
[0013] Wenn die Nut und Feder zuerst einen horizon-
talen Abschnitt vor dem geneigten Abschnitt aufweisen,
wird sichergestellt, dass sich die in Verbindungsstellung
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befindliche Nut-Feder-Verbindung nicht rückstellen
oder lösen kann.
[0014] Der erfindungsgemäße Bodenbelag wird
nachfolgend beispielsweise anhand der schematischen
Zeichnung beschrieben. In dieser zeigen:

Figur 1 im Querschnitt das Nut/Feder-System einer
ersten Ausführungsform der Erfindung,

Figur 2 im Querschnitt das Nut/Feder-System einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung und

Figur 3 im Querschnitt das Nut/Feder-System einer
dritten Ausführungsform der Erfindung.

[0015] Figur 1 zeigt ein System von Bodenplatten 10
mit einer rechteckigen quadratischen Grundfläche. Je-
weils zwei benachbart zueinander um 90° versetzte
Kanten der Bodenplatten 10 weisen ein Nutsystem 12
auf, wie es in Figur 1a dargestellt ist. Die dritte Kante
weist ein Federsystem 14 gemäß Fig. 1 b und die vierte
Kante benachbart zu der Kante des Federsystems 14
ein Federsystem 16 gemäß Fig. 1c auf.
[0016] Die Bodenplatten 10 selbst bestehen aus ei-
nem Hauptkörper 18, der aus einem holzenthaltenden
Material insbesondere Hartfaser- oder Holzfasermate-
rial besteht. Es können auch andere Materialien wie z.
B. Kunststoffe verwendet werden. Die obere Seite 20
der Platten 10 kann lediglich versiegelt sein oder mit ei-
ner üblichen Bodenbelagsschicht versehen sein, wie z.
B. Holz, Holzlaminat, Kork, Linoleum, Gummi oder
Kunststoff.
[0017] Zurückkommend auf das Nutsystem 12, wie es
in Figur 1a abgebildet ist, wird die Nut 12 durch eine
obere Nutwand 22 an der Unterseite der oberen Lippe
24 der Nut 12 und durch eine parallel dazu verlaufende
untere Nutwand 26 an der Oberseite der unteren Lippe
25 der Nut gebildet. Die obere Nutwand 22 als auch die
untere Nutwand 26 verlaufen von der Außenkante 28
der Bodenplatte 10 nach innen oben, so dass die Nut in
das Material hinein nach oben geneigt ist. Während die
Außenseite der oberen Lippe 24 die Außenkante 28 bil-
det, ist die Außenkante der unteren Lippe 25 um den
Abstand d gegenüber der Außenkante 28 der Boden-
platte 10 zurückversetzt. Auf diese Weise wird eine
dichte nahtlose Anlage im oberen Sichtbereich 20 der
Platte 10 gewährleistet, da die Anschlagsfläche an der
Außenkante der oberen Lippe 24 die einzige Begren-
zungsfläche zu dem korrespondierenden nachfolgend
beschriebenen Federsystem bildet, die somit auch im
schlüssigen Kontakt an der entsprechenden Gegenflä-
che anliegt.
[0018] Bezugnehmend auf Figur 1b ist das zugehöri-
ge Federsystem 14 an einer Außenkante 32 der Boden-
platte 10 durch eine Feder 30 gebildet, die von der Au-
ßenkante 32 der Bodenplatte 10 zum freien Ende nach
oben geneigt ist. Entsprechend hat die Feder 30 eine
obere nach oben geneigte obere Federwand 34, wäh-

rend an der Unterseite eine parallel dazu verlaufende
untere Federwand 36 ausgebildet ist. Die Außenkante
32 oberhalb der Feder 30 steht nach außen etwas über
die Außenkante 38 unterhalb der Feder 30 hervor, so
dass die Außenkante 28 im Bereich des Nutsystems 12
der Bodenplatte 10 mit der Außenkante 32 oberhalb der
Feder 30 des Federbereichs 14 einer benachbarten Bo-
denplatte 10 im zusammengesetzten Zustand in schlüs-
sige Anlage kommt.
[0019] Figur 1c zeigt ein Federsystem 16 an der Au-
ßenkante 40 der Bodenplatte 10, die relativ zur Außen-
kante 32 in Figur 1b benachbart angeordnet und 90°
versetzt ist. Die Feder 42 dieses Federsystems 16 ist
identisch zur Feder 30 des Federsystems 14 ausgebil-
det, mit dem Unterschied, dass die Feder 42 oben eine
Abschrägung 44 aufweist, die gegensinnig zu der Fe-
deroberseite 34 und zur korrespondierenden oberen
Nutwand 22 des Nutsystems 12 geneigt ist. Dieses Fe-
dersystem 16 erlaubt das Aufschieben der Nut 12 ohne
dass die anzufügende Platte 10 angehoben werden
muß.
[0020] In den Zeichnung soll klargestellt werden, dass
identisch oder funktionsgleiche Elemente der Erfindung
mit den selben Bezugszeichen versehen sind.
[0021] Das in Figur 2 gezeigte System ist weitgehend
identisch zu Figur 1, unterscheidet sich jedoch in der
Ausformung der Nut und der Feder des Systems. So
zeigt Figur 2a eine Nut 50 deren obere Nutwand von der
Außenkante 28 her gesehen zuerst durch einen hori-
zontalen Abschnitt 52 und anschließend durch einen
schräg nach innen oben geneigten Abschnitt 54 gebildet
ist, währenddessen die untere Nutwand von der Außen-
kante 76 her gesehen ebenfalls zuerst einen horizonta-
len Abschnitt 56 und anschließend einen nach innen
oben geneigten Abschnitt 58 aufweist. In entsprechen-
der Weise enthält das in Figur 2b gezeigte erste Feder-
system 60 eine Feder 62, deren Oberseite von der Au-
ßenkante 32 aus zuerst einen horizontalen Abschnitt 64
und anschließend einen nach oben gebogenen Ab-
schnitt 66 aufweist, während die Federunterseite aus-
gehend von der unteren Außenkante 38 ebenfalls zu-
erst einen horizontalen Abschnitt 68 gefolgt von einem
nach oben geneigten Abschnitt 70 aufweist. Es soll klar-
gestellt sein, dass beim ineinander geschobenen Zu-
stand des Federsystems 60 in das Nutsystem 50 die Au-
ßenkante 72 der Feder 62 nicht den Nutgrund 74 des
zugehörigen Nutsystems 50 berührt, ebensowenig wie
die untere Außenkante 38 des Federsystems 60 die un-
tere Außenkante 76 an der unteren Lippe 25 des Nut-
systems 50 berührt. Auf diese Weise wird sichergestellt,
dass nur die an der oberen Lippe 24 ausgebildete Au-
ßenkante 28 bündig an die Außenkante 32 bzw. 40 der
zugeordneten Federsysteme anliegt.
[0022] Figur 2c zeigt ein zu Figur 2b weitgehend iden-
tisches Federsystem 80, mit dem Unterschied, dass die
Feder 82 an ihrer Oberseite eine Abschrägung 84 auf-
weist, die entgegengesetzt zu dem geneigten Abschnitt
66 der Federoberseite ausgerichtet ist.
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[0023] Figur 3 zeigt ein zu Figur 1 weitgehend identi-
sches Ausführungsbeispiel mit dem Unterschied, dass
das Nutsystem 90 in Figur 3a in der unteren Nutwand
26 eine Ausnehmung 92 aufweist, die durch einen wei-
ter außen liegenden horizontalen Abschnitt 94 und ei-
nen sich nach innen daran anschließenden stärker ge-
neigten Abschnitt 96 gebildet ist. Korrespondierend
hierzu weist das Federsystem 100 in Fig. 3b eine Feder
102 auf, an deren Unterseite 36 ein zur Ausnehmung
92 korrespondierender Vorsprung 104 ausgebildet ist,
der durch einen weiter innen liegenden horizontalen Ab-
schnitt 106 und einen sich nach außen daran abschlie-
ßenden stärker geneigten Abschnitt 108 gebildet ist. In
zusammengesetzter Stellung wirken die horizontale
Fläche 94 des Nutsystems 90 und die horizontale Flä-
che 106 der Feder 102 des Federsystems 100 als Ver-
rastung gegenüber den oberen geneigten Nut- und Fe-
derwänden 22, 34 und ermöglichen damit eine noch wir-
kungsvollere Verrastung in Endposition.
[0024] Figur 3c zeigt die zu Figur 3b um 90° versetzte
benachbarte Kante 40 der Bodenplatte 10 mit einem Fe-
dersystem 110, deren Feder 112 oben eine Abschrä-
gung 114 aufweist, die entgegengesetzt zu der Feder-
oberseite 34 geneigt ist.
[0025] Selbstverständlich müssen die obere Nutwand
und die zugehörige Federoberseite des erfindungsge-
mäßen Nut/Feder-System der Bodenplatte nicht als ge-
rade Flächen ausgebildet sein, sondern können auch
unterschiedlich geneigt oder gerundet sein. Vordringlich
ist dass ein nicht unbeachtlicher Abschnitt, vorzugswei-
se wenigstens 50% der oberen Nutwand bzw. der Fe-
deroberseite nach oben bzw. unten geneigt sind. Die
Neigung kann variieren zwischen 2 und 30°. Vorzugs-
weise liegt sie zwischen 5 und 15°. Die untere Nutwand
muß nicht zwangsläufig parallel zur oberen Nutwand
ausgebildet sein. Wenn die untere Nutwand etwas
schwächer als die obere Nutwand geneigt ist und die
zugehörige Feder entsprechend etwas nach außen zum
freien Ende verdickt ist, so ergibt sich allein durch diese
Nut/Feder-Form eine selbsttätige Verrastung.
[0026] Selbstverständlich können die in den unter-
schiedlichen Figuren aufgezeichneten Elemente in ge-
wünschter Weise miteinander kombiniert werden, ohne
die Grundidee der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Bodenbelag, umfassend Bodenplatten (10), die an
ihren Kanten (28, 32, 40) über Nut/Feder-Verbin-
dungen (12, 14, 16; 50, 60, 80; 90, 100, 110) ver-
bindbar sind, wobei die Nut (12, 50, 90) zwischen
einer oberen und unteren Lippe (24, 25) angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die an der Un-
terseite der oberen Lippe (24) gebildete obere Nut-
wand (22) zumindest abschnittsweise gegenüber
der Horizontalen geneigt ist.

2. Bodenbelag nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an der Unterseite der oberen
Lippe (24) gebildete obere Nutwand (22) zumindest
abschnittsweise nach innen oben verläuft.

3. Bodenbelag nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die an der Ober-
seite der unteren Lippe (25) gebildete untere Nut-
wand (26) von der Kante (28) aus nach innen oben
verläuft.

4. Bodenbelag nach einem der Ansprüche 1-3, da-
durch gekennzeichnet, dass die obere und untere
Nutwand (22, 26) parallel zueinander verlaufen.

5. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der
unteren Nutwand (26) eine Ausnehmung (92) für ei-
nen korrespondierenden Vorsprung (104) an der
Federunterkante (36) vorgesehen ist, wobei ein nä-
her an der Kante liegender Rastabschnitt (94) der
Ausnehmung (92) eine geringere Neigung als die
obere Nutwand (22) aufweist.

6. Bodenbelag nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rastabschnitt (94) horizontal
verläuft.

7. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl
die Nuten benachbarter um 90 Grad versetzter Kan-
ten (28) identisch ausgebildet sind, während die Fe-
dern (30, 42) benachbarter um 90 Grad versetzter
Kanten (32, 40) sich dadurch unterscheiden, dass
die Feder (42) einer Kante (40) eine Abschrägung
(44) aufweist, die gegensinnig zur Neigung der Fe-
deroberseite (34) verläuft.

8. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die un-
tere Lippe (25) elastischer als die obere Lippe (24)
ist.

9. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die obe-
re Nutwand (52, 54) von der Kante (28) aus zuerst
horizontal (52) und dann nach innen oben geneigt
(54) verläuft.

10. Bodenbelag nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die untere Nutwand (56, 58) von der
Kante (76) aus zuerst horizontal (56) und dann nach
innen oben geneigt (58) verläuft.

11. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die obe-
re Lippe (24) zur Kante (28) hin vertikal über die un-
tere Lippe (25) hinausragt (d).
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